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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Beschluss vom 19. Juni 2007 hat der Ministerrat die Einstellung der Personal-

börse öffentlicher Dienst unter Fortführung ihres �Marktplatzes freie Stellen, be-

schlossen. Eine besondere Unterstützung der von der Aufgaben- und Strukturreform 

betroffenen Beschäftigten durch die Personalbörse öffentlicher Dienst z. B. im Rah-

men ihrer Anreize und Optimierungsmaßnahmen ist daher nicht weiter notwendig. 
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Der �Marktplatz freie Stellen� dient nun den Personal verwaltenden Stellen bei der 

Neubesetzung freier Stellen und allen Beschäftigten des Freistaates Bayern, die eine 

neue Beschäftigungsmöglichkeit suchen. Zudem unterstützt der �Marktplatz freie 

Stellen� das Bemühen der Ressorts schwerbehinderten Menschen einen Zugang 

zum Öffentlichen Dienst des Freistaates Bayern zu eröffnen. Dies macht auch wei-

terhin eine Verpflichtung, grundsätzlich alle freien und besetzbaren Stellen im 

�Marktplatz freie Stellen� auszuschreiben, notwendig. Auf Nr. 1.12 des VV zu  

Art. 49 BayHo wird hingewiesen. Die Grundlagen der Arbeit, wie auch die Aus-

nahmen von der Ausschreibungspflicht wurden daher entsprechend abgeändert und 

liegen diesem Schreiben bei. Diese können Sie auch im Bayerischen Behördennetz 

unter der Seite des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen; Rubrik �Marktplatz 

freie Stellen� einsehen.  

 

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass kein weiterer Bericht an den Ministerrat 

bzgl. der durch die Personalbörse öffentlicher Dienst erreichten Vermittlungen von 

von der Aufgaben- und Strukturreform betroffenen Beschäftigten mehr erfolgen 

wird. Eine Meldung der insoweit erreichten vereinbarten und vollzogenen Maß-

nahmen ist daher nicht länger notwendig. Unbenommen hiervon bleibt jedoch die 

Verpflichtung jede Neueinstellung eines schwerbehinderten Menschen zu melden, 

die aufgrund einer Stellenausschreibung im "Marktplatz freie Stellen" und der Ver-

mittlung eines Integrationsfachdienstes bzw. eines Berufsbildungs- bzw. Berufsför-

derungswerkes vorgenommen wurde. 

 

Bitte informieren Sie Ihre Beschäftigten und die Personal verwaltenden Stellen über 

die Änderungen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Hüllmantel 

Ministerialdirigent 


